
 

Platzordnung des TCF  
 
 

Diese Spiel- und Platzordnung unterstützt den reibungslosen, sportlichen und fairen 
Spielbetrieb auf unserer Tennisanlage. 

Wenn sie von jeder Spielerin und jedem Spieler beachtet wird, werden alle Freude an 
einem harmonischen Spielbetrieb und einwandfreien Tennisplätzen haben. 

 
1. Kleidung und Ordnung 
 
Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden.  
Mitglieder und Gäste haben die Anlage sauber zu halten. 
 
2. Spielzeit und Platzpflege 
 
Die Spielzeit beträgt 55 Minuten bei einem Einzel und 115 Minuten bei einem Doppel. 
Vor dem Spiel ist der Platz bei Bedarf mit dem Handsprenger zu befeuchten. 
Nach dem Spiel ist der Platz mit dem Netz abzuziehen und Vertiefungen der Platzoberfläche 
sind zu ebnen. 
 
3. Platzbelegung 
 
Die Plätze dürfen nach Eintragung in der Platzbelegungsliste nur von Mitgliedern 
belegt werden, die auf der Anlage anwesend sind.  
Die Uhrzeit des Spielbeginns und die vollständige Spielpaarung sind in der Liste 
einzutragen!  
Es genügt, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung ein Spieler der Spielpaarung anwesend ist. 
Kommt die angegebene Spielpaarung zum festgelegten Zeitpunkt nicht zu Stande, so kann 
die Belegung nach einer Karenzzeit von 10 Minuten gestrichen werden. 
 
 
4. Trainerstunden und Mannschaftstraining 
 
a) Mannschaftstraining: Jede Mannschaft hat an einem Abend pro Woche ab 18:00 
Uhr Platz 4 und 5 zur Verfügung. Belegung wird in einem separaten Trainingsplan 
ausgehängt. 
b) Einzel- und Jugendtraining: Einzel- und Jugendtraining findet auf Platz 3 statt. 
Die Trainingszeiten sind der ausgehängten Liste zu entnehmen 
 
5. Gastspieler 
 
Jedes Mitglied darf mit Gastspielern auf allen Plätzen spielen. Die Spielgebühr 
beträgt pro Gastspieler 5,- €. Diese Gebühr ist unaufgefordert durch das 
Mitglied an den Clubhausdienst zu entrichten. Die Spielpaarung ist mit einem 
„G“ zu kennzeichnen. Die maximale Spielzeit pro Gast beträgt pro Saison 5 
Stunden. Ein Versicherungsschutz für Gäste besteht nicht. 
 
6. Sonstiges 
 
Bei Unklarheiten in der Auslegung der Platzordnung entscheidet der Ausschuss 
oder ein Vorstandsmitglied. 
Die vorangegangenen Platzordnungen verlieren somit ihre Gültigkeit. 
 
Fußgönheim, im April 2022    Der Vorstand und Ausschuss 


